
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Umweltschutz
Schlagworte Investitionsförderung, Finanzmarkt
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Flückiger, Bernadette
Frischknecht, Ernst
Porcellana, Diane

Bevorzugte Zitierweise

Flückiger, Bernadette; Frischknecht, Ernst; Porcellana, Diane 2024. Ausgewählte
Beiträge zur Schweizer Politik: Umweltschutz, Investitionsförderung, Finanzmarkt,
1975 - 2022. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität
Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Infrastruktur und Lebensraum
1Umweltschutz

1Gewässerschutz

1Klimapolitik

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Gewässerschutz

Vom Investitionsprogramm, das die eidgenössischen Räte im Juni als Massnahme gegen
Beschäftigungseinbrüche genehmigten, profitierte vor allen anderen Bundesaufgaben
der Gewässerschutz. Zusätzliche Subventionen sollten, sofern deren Empfänger in der
Lage wären, die erforderlichen Gegenleistungen aufzubringen, ein Bauvolumen von CHF
240 Mio. auslösen. Abwasserreinigungsprojekte, die zuvor aufgrund von
Sparmassnahmen zurückgestellt worden waren, konnten nun trotzdem in Angriff
genommen werden. 1

BERICHT
DATUM: 20.08.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Klimapolitik

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, les caisses de pension et les
assurances suisses ont été invitées à analyser la compatibilité climatique de leurs
portefeuilles d'actions et d'obligations. Les investissements faits actuellement peuvent
se répercuter sur les émissions futures de gaz à effet de serre et les changements
climatiques pourraient engendrer des risques potentiels pour le marché financier. Elles
ont pu gratuitement, anonymement et volontairement évaluer leurs titres. Environ 80
caisses de pension et assurances, couvrant deux-tiers du patrimoine géré, ont joué le
jeu. Les résultats, sur la base des décisions d'investissement prises, suivent la tendance
sur le marché mondial, soit l'atteinte d'un réchauffement mondial allant de 4 à 6
degrés. Par rapport au marché mondial, les investissements des caisses de pension et
des assurances sont à la traîne s'agissant du développement des énergies
renouvelables. Ils sont conformes pour la production de gaz naturel et de pétrole. Les
participants ont obtenu des recommandations, afin que leurs décisions
d'investissement respectent l'objectif des 2 degrés. Pour éviter des pertes lors de
l'adaptation de leurs plans d'investissement et de production, un groupe d'expert
réalisera des analyses sur la base des scénarios d'une limitation du réchauffement à 2
degrés. Des recommandations sont déjà mises en œuvre. Le Conseil fédéral mise sur
des mesures librement consenties par le secteur financier. Il projette d'élaborer des
méthodes de mesure pour faciliter la comparaison internationale et ainsi abaisser les
coûts pour les établissements financiers et les investisseurs. 2

ANDERES
DATUM: 23.10.2017
DIANE PORCELLANA

La BNS a déposé une demande pour rejoindre le réseau de banques centrales, le
Network for Greening the Financial System, constitué suite à l'Accord de Paris dans le
but d'écologiser le système financier mondial. La BNS espère acquérir des
connaissances à propos des risques climatiques sur la stabilité financière et profiter de
l'échange d'expérience en la matière avec des banques centrales. Adèle Thorens
Goumaz (verts, VD) félicite la démarche de la banque nationale. Selon elle, la BNS
devrait «verdir» ses investissements. 3

ANDERES
DATUM: 16.04.2019
DIANE PORCELLANA

Die UREK-SR forderte den Bundesrat auf, in einem Bericht aufzuzeigen, wie die Schweiz
eine klimaverträgliche Ausrichtung und Verstärkung der Transparenz der
Finanzmittelflüsse erreichen kann. Im Entwurf des CO2-Gesetzes, das derzeit beraten
wird, seien in diesem Bereich noch keine Massnahmen vorgesehen, so die Kommission.
Im geforderten Bericht solle der Bundesrat nun entsprechende Massnahmen
vorschlagen und erläutern, wie die Unternehmen Transparenz über die
Klimaauswirkungen und -risiken ihrer Tätigkeit sicherstellen sollten. Der Bericht solle
aufzeigen, welche Ansätze und Massnahmen bei den Finanzmarktakteuren die richtigen
Anreize setzen, um die Investitionen in klimafreundliche Anlagen umzusetzen. Denkbar
seien dabei etwa Branchenvereinbarungen, verbindliche Zielvorgaben oder
regulatorische Eingriffe, wie sie im EU-Aktionsplan «Finanzierung nachhaltigen
Wachstums» vorgesehen sind. 
Der Bundesrat sprach sich für die Ausarbeitung des geforderten Berichts aus und
erläuterte, dass darin zum einen die Resultate aus einem noch zu erstellenden
Verwaltungsbericht einfliessen sollen, in welchem die Chancen und die
Wettbewerbsfähigkeit für den Schweizer Finanzplatz in Bezug auf Umweltaspekte

POSTULAT
DATUM: 25.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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geprüft und dahingehende Vorschläge gemacht werden. Zum anderen sollen auch die
Resultate aus der Standortbestimmung durch den zweiten, freiwilligen
Klimaverträglichkeitstest für die Finanzmarktakteure integriert werden, welcher
voraussichtlich im Herbst 2020 publiziert wird. Der Postulatsbericht soll schliesslich
auch evaluieren, inwieweit bislang mit freiwilligen Massnahmen eine Klimawirkung
erzielt werden konnte beziehungsweise welche weitergehenden Schritte allenfalls
angezeigt sind. Der Ständerat nahm das Postulat im Herbst 2019 stillschweigend an. 4

Auf Initiative des BAFU und des SIF liessen sich im Jahr 2020 insgesamt 179
Finanzinstitute freiwillig auf ihre Klimaverträglichkeit hin prüfen. Während bei einer
ersten solchen Studie im Jahr 2017 nur Pensionskassen und Versicherungen partizipiert
hatten, konnte das BAFU im Januar 2021 auch Resultate von Banken und
Vermögensverwaltungen präsentieren. Die Studie hält fest, dass seit 2017 vieles in
Bewegung gekommen ist, aber noch immer zu viele Finanzinstitute in Erdöl- und
Kohleförderung investierten. So würden heute immer noch vier mal mehr finanzielle
Mittel in Firmen angelegt, die Strom aus fossilen Quellen gewinnen, als in Firmen, die
erneuerbaren Strom produzieren. Nachholbedarf sieht die Studie auch im Bereich der
Beratung der Kundinnen und Kunden, da die Finanzinstitute noch zu wenig oft von sich
aus auf nachhaltige Portfolios aufmerksam machen. Schliesslich weist der Bericht auch
darauf hin, dass im Gebäudebereich ein grosses Potential für Emissionsverminderungen
besteht. Bislang hätten jedoch bloss die Pensionskassen in grösserem Ausmass
angekündigt, die Heizungssysteme ihrer Immobilien von fossilen auf erneuerbare
Quellen umzurüsten. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 09.11.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Ende August 2021 legte die UREK-NR einen Entwurf für die Revision des CO2-Gesetzes
vor, mit welcher die Kommissionsinitiative «Verlängerung des Reduktionsziels im
geltenden CO2-Gesetz» umgesetzt werden soll. Der Bundesrat gab im September 2021
bekannt, dass er den Kommissionsentwurf vollumfänglich unterstütze. Dieser werde
aber nicht reichen, um die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren (im
Vergleich zu 1990) und das netto Null Ziel bis 2050 zu erreichen. 
Gegen Ende der Herbstsession 2021 und damit keine zwei Wochen nach der
bundesrätlichen Stellungnahme wurde die Vorlage bereits im Nationalrat diskutiert, wo
sich eine intensive Debatte mit zahlreichen Wortmeldungen entwickelte.
Kommissionssprecher Bäumle (glp, ZH) erläuterte den Zweck der Gesetzesrevision.
Dieser bestehe darin, «das Reduktionsziel des bestehenden Gesetzes bis Ende 2024»
fortzuschreiben, sowie wichtige Massnahmen weiterzuführen – insbesondere die
Rückerstattung der CO2-Abgabe an Betreiber mit Verpflichtung zur Verminderung der
Treibhausgasemissionen. Auf weiterführende Massnahmen habe die Kommission
verzichtet, um das Gesetz nicht zu überladen und so ein Referendum abzuwenden.
Weiterführende Massnahmen seien gemäss Bäumle unumgänglich, gehörten aber in
eine andere Vorlage, beispielsweise in den  Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative.
Anschliessend präsentierten die verschiedenen Fraktionen ihre Positionen und ihre
entsprechenden Minderheitsanträge. Dabei lagen Anträge von links-grüner Seite,
welche die Vorlage ausbauen wollten, sowie Anträge von rechts-bürgerlicher Seite, die
die Vorlage straffen wollten, vor. Eine Minderheit Clivaz (gp, VS) verlangte beispielsweise
die regelmässige Überprüfung der klimabedingten finanziellen Risiken durch die FINMA
und die SNB und eine Minderheit Klopfenstein Broggini (gp, GE) forderte eine
Lenkungsabgabe auf private Flüge. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums trat
Albert Rösti (svp, BE) dafür ein, dass der maximal zulässige Kompensationszuschlag von
5 auf 1,5 Rappen pro Liter Benzin gesenkt wird. Bei den anschliessenden Abstimmungen
wurden jedoch alle diese Minderheitsanträge abgelehnt. Einzig ein Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) fand mehrheitlich Zustimmung. Mit der Annahme dieses Antrags entschied
die grosse Kammer, dass die Mandate für die derzeit mit der Umsetzung der
Zielvereinbarungen betrauten Agenturen bis 2024 verlängert werden sollen. In der
Schlussabstimmung votierten 143 Mitglieder des Nationalrats für die Annahme des
Entwurfs; einzig die SVP-Fraktion stimmte geschlossen dagegen (53 Stimmen). Als
nächstes wird sich der Ständerat mit der Vorlage befassen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Bundesrat publizierte im November 2021 den Bericht in Erfüllung des Postulates
«Klimaverträgliche Ausrichtung und Verstärkung der Transparenz der
Finanzmittelflüsse in Umsetzung des Übereinkommens von Paris» der UREK-SR. Im
Bericht wurden mehrere mögliche Massnahmen geprüft, um die Finanzmittelflüsse von
Schweizer Institutionen wie Banken und Versicherungen auf das CO2-Reduktionsziel
von Paris hin auszurichten. Die Analyse zeigte, dass insbesondere Massnahmen, welche
explizit auf die klimaverträgliche Ausrichtung der Investitionen abzielen, wirksam sind.
Dazu zählen namentlich Branchenvereinbarungen zwischen der Finanzbranche und
dem Bund. Zudem habe man festgestellt, dass auch mehr Transparenz für die
Kundinnen und Kunden wirke: «Wenn Finanzinstitute die negativen oder positiven
Auswirkungen von Investitionen auf das Klima sichtbar machen, führt dies zu besser
informierten Investitionsentscheiden der Kundinnen und Kunden sowie von anderen
Finanzinstituten», hiess es im Bericht. Der Bundesrat gab bei der Veröffentlichung des
Berichts zudem bekannt, er habe beschlossen, Transparenzmassnahmen zur
Verhinderung von Greenwashing und den Abschluss von Branchenvereinbarungen
anzustreben. 7

BERICHT
DATUM: 17.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2021 über die Revision des CO2-
Gesetzes in Umsetzung der parlamentarischen Initiative für eine «Verlängerung des
Reduktionsziels im geltenden CO2-Gesetz». Wie bereits der Nationalrat war sich auch
die vorberatende UREK-SR einig, dass das Gesetz nicht mit Verschärfungen oder
Erleichterungen modifiziert werden sollte, sondern lediglich die wichtigsten
Massnahmen des geltenden CO2-Gesetzes bis 2024 verlängert werden sollten, wie
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte. Die UREK-SR wollte denn auch nur
eine einzige Differenz zum Nationalrat schaffen: Der durch einen Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) eingebrachte Zusatz in Artikel 49b sollte gestrichen werden. Mit diesem
Zusatz hatte der Nationalrat festgelegt, dass die Vereinbarungen zur CO2-Reduktion
durch die Wirtschaft (so genannte Zielvereinbarungen) bis mindestens 2024 mit Hilfe
derselben Organisationen, die diese Aufgabe auch bislang wahrgenommen haben, zu
erarbeiten und umzusetzen seien. Schmid erläuterte, dass dieser Zusatz in Konflikt mit
den WTO-Regeln geraten könnte, woraufhin die kleine Kammer dem Vorschlag der
Kommission auf Streichung folgte. Der Ständerat schuf indes noch eine zweite
Differenz zum Nationalrat, indem er einem Einzelantrag Wicki (fdp, NW) zustimmte.
Wicki hatte vorgeschlagen, die in Erfüllung der parlamentarischen Initiative Burkart
(fdp, AG; Pa.Iv. 17.405) gewährten Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas und
biogene Treibstoffe ebenfalls bis Ende 2024 fortzuführen.
Vier Tage später schloss sich der Nationalrat in beiden Punkten dem Ständerat an,
wodurch das Geschäft noch in der Wintersession bereinigt werden konnte. In den
Schlussabstimmungen stimmte der Nationalrat der Vorlage mit 142 zu 46 Stimmen bei 5
Enthaltungen zu; die ablehnenden Stimmen stammten allesamt aus der SVP-Fraktion.
Der Ständerat nahm das Geschäft einstimmig mit 41 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen
an. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat lancierte Ende Juni 2022 die «Swiss Climate Scores» für
Klimatransparenz bei Finanzanlagen. Damit soll der Schweizer Finanzmarkt eine
internationale Vorreiterrolle bei der Klimatransparenz einnehmen. Mit dieser
Bewertung von Finanzprodukten sollen Anlegerinnen und Anleger aussagekräftige
Informationen erhalten, inwiefern diese Produkte mit den internationalen Klimazielen
kompatibel sind. Eine solche Bewertung war im Ende 2021 publizierten Bericht in
Erfüllung eines Postulats der UREK-SR zur klimaverträglichen Ausrichtung und
Verstärkung der Transparenz der Finanzmittelflüsse angedacht worden. Die Swiss
Climate Scores sind nicht obligatorisch, der Bundesrat empfahl jedoch den Schweizer
Finanzmarktakteuren, diese wo sinnvoll anzuwenden. Ende 2023 soll das EFD in
Zusammenarbeit mit dem UVEK erheben, welche Finanzmarktakteure die Scores
eingeführt haben. Zudem sollen die Scores ab 2023 regelmässig überprüft und
gegebenenfalls an die neuesten internationalen Erkenntnisse angepasst werden. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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